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Vorwort

Unsere Sammlung von 15 BGB-Grundlagenfällen für Fortgeschrittene, die unsere
erste Sammlung von 18 BGB-Grundlagenfällen für Anfänger zusammen mit der
dritten Sammlung von 9 Grundlagenfällen zum BGB für Examenskandidaten er-
gänzt und fortsetzt, ist gleichfalls – wie jene – aus unseren Übungsveranstaltungen
im Bürgerlichen Recht an der Universität des Saarlandes und an der Philipps-Uni-
versität Marburg hervorgegangen. Wieder sind sämtliche Klausuren im Bürgerlichen
Vermögensrecht der ersten drei Bücher unseres BGB angesiedelt, aber sie sind nun
mindestens auf eine Bearbeitungszeit von drei oder vier Stunden, die letzten drei
Fälle gar von fünf Stunden angelegt und sollen der Vorbereitung auf die Übung im
Bürgerlichen Recht für Fortgeschrittene sowie der Examensvorbereitung dienen.
Mit den BGB-Grundlagenfällen für Fortgeschrittene präsentieren wir den zweiten
Band der „Wilhelm-Busch-Fälle“, denn wieder sind die Namen und Charaktere der
beteiligten Personen den zur Weltliteratur gehörenden Bildergeschichten von Wil-
helm Busch (1832 bis 1908) entnommen. Die eingefügten Zeichnungen von Wilhelm
Busch, die siebzig Jahre post mortem auctoris urheberrechtlich gemeinfrei geworden
sind, mögen zur Anschaulichkeit beitragen. Damit lässt sich, so hoffen wir, die
Einprägsamkeit der Fälle und Lösungen sowie die Freude an der Fallbearbeitung
steigern.
Die Darstellung eines jeden Falles mit seiner Lösung folgt dem Muster des ersten
Bandes unserer Wilhelm-Busch-Fälle: Nach einem kurzen Vorspann mit Informa-
tionen über die wichtigsten Themenbereiche und Schwerpunkte – dies soll bei der
Auswahl eines Falles für die eigene Klausurbearbeitung bzw. für die Durcharbeitung
helfen – kommt der Sachverhalt, der Aufgabentext, zum Abdruck (A.), dem sodann
(B.) „Gutachtliche Überlegungen“ folgen. Dieser Abschnitt spiegelt die Gedanken
des Klausuranten in der Planungsphase zum Entwurf der Lösung wider, wofür man
sich etwa ein Drittel der Bearbeitungszeit gönnen sollte, um bei der späteren Durch-
führungsphase keine „bösen Überraschungen“ zu erleben. Denn ein sofortiges
„Drauflosschreiben“ ohne ein rundes Konzept führt allzu leicht in die Irre. Der
folgende Abschnitt (C.) stellt eine stichwortartige Gliederung, sozusagen ein kleines
Inhaltsverzeichnis oder einen wegweisenden „Fahrplan“ für die Ausarbeitung vor,
dem dann erst die Lösung (D.) als ausformulierter Text für die „Ablieferung“ der
Klausur folgt. Am Schluss findet sich jeweils noch ein Lerntest (E.) mit Fragen und
Antworten zu einigen der Klausurthemen; er dient der Kontrolle über das, was man
anlässlich der Fallbearbeitung gelernt haben sollte (wenn man es nicht schon vorher
wusste).
Auch mit dieser Fallsammlung verfolgen wir jene fünf Anliegen, die wir im Vorwort
zum ersten Band näher erläutert haben und die hier nur stichwortartig in Erinnerung
gerufen werden sollen: Übung der Rechtsanwendung, Vermittlung von Klausuren-
technik, Überprüfung und Vertiefung der grundlegenden Rechtskenntnisse, Ver-
trautheit mit dem Geist unseres traditionsreichen BGB, Vermittlung einer gewissen
Rechtsfreude bei der Fallbearbeitung. Ergänzend wollen wir noch betonen, dass es
durchaus große Ideale sind, die mit den kleinen Rechtsfällen verfolgt werden. Denn
der praktische Fall ist für den Juristen, was der Patient für den Mediziner oder das
Bauvorhaben für den Architekten ist: die konkrete fachliche Herausforderung, an



der sich das abstrakte Wissen, die erlernten Fertigkeiten und die erworbenen Fähig-
keiten zu beweisen und zu bewähren haben. Zu Recht steht daher nach wie vor der
praktische Fall im Mittelpunkt der juristischen Ausbildung, bei dem es darum geht,
vom Bearbeiter eine Lösung, d. h. eine gutachtliche Aufbereitung, zielstrebige Erör-
terung und plausibel begründete Beantwortung der aufgeworfenen Rechtsfragen zu
verlangen. Der Jurastudent hat die pathologischen Sozialkonstellationen an den
normativen Ordnungsentwürfen zu messen, die sich die Gesellschaft in Recht und
Gesetz zum Maßstab gemacht hat. Die streitenden Parteien müssen in ihren Anlie-
gen und Interessen verstanden, die besonderen Anliegen und die allgemeinen Hin-
tergründe ihrer Auseinandersetzung müssen mit juristisch-analytischer Kraft durch-
drungen werden, um in der „Lösung des Falles“ einen allgemein konsensfähigen,
von der Autorität des Rechts und des Gesetzes getragenen Friedens- und Ordnungs-
plan verständlich und einsehbar darlegen zu können. Ordnung und Zufriedenheit
sollen einkehren, wo Verwirrung und Streit herrschte. Dies soll und kann man an
und mit unseren Wilhelm-Busch-Fällen lernen und üben.
Wir wollen zuerst unseren Sekretärinnen Christine Schottler und Diana Happel-
Schäfer sowie unserem wissenschaftlichen Mitarbeiter Dr. Johannes Meier für ihre
Hilfe bei der technischen Herstellung des Manuskripts Dank sagen. Ein ganz beson-
derer Dank gilt auch dem C.H. Beck-Verlag und insbesondere unserer Lektorin Frau
Ingrid Boumessid für die umsichtige verlegerische Betreuung dieser Neuauflage. Wir
haben aber noch eine weitere wichtige, allerdings „anonyme“ Danksagung zu ma-
chen: Zu danken haben wir nämlich mehreren „Generationen“ von Studenten unserer
Übungen im Bürgerlichen Recht an der Universität des Saarlandes und an der
Philipps-Universität Marburg, auch „Generationen“ von studentischen Mitarbeitern
am Lehrstuhl und von AG-Leitern vorlesungsbegleitender Arbeitsgemeinschaften,
die alle mit zahlreichen Anregungen und Hinweisen zu dieser Fallsammlung beigetra-
gen haben. Die Fälle und Lösungen sind über die Jahre gewachsen und gereift, manche
haben ein fünfundzwanzigjähriges „Schicksal“. Viele haben – bisweilen in einer leicht
veränderten Frühfassung – in der JuS schon ihre Erstveröffentlichung unter dem
Namen eines der beiden Verfasser erfahren, so wie „Fipps der Affe und sein Todes-
salto“ – das war der erste Wilhelm-Busch-Fall (JuS 1986, Lernbogen Heft 12, S. L 92
– 94). Schon vor mehr als zwanzig Jahren war unter dem Namen des erstgenannten
Autors eine Sammlung von Wilhelm-Busch-Fällen in der JuS-Schriftenreihe erschie-
nen. Auch wenn der zweitgenannte Autor erst seit einigen Jahren dabei ist: inzwi-
schen rechtfertigt die Geschichte all dieser Fälle und Lösungen eine Veröffentlichung
in Ko-Autorenschaft der beiden eng zusammenarbeitenden Verfasser.
Wir wollen diesen Band unseren Töchtern Monique Marylou Martinek und Wilhel-
mine Felicitas Omlor widmen.
Für Anregungen und Kritik können Sie sich gerne an die Verfasser des Werkes unter
der nachstehenden Anschrift wenden:

Prof. em.Dr. Dr. Dr. h. c. mult. Michael Martinek
Universität des Saarlandes
vormals Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Interna-
tionales Privatrecht und Rechtsvergleichung
Institut für Europäisches Recht
Postfach 15 11 50
66041 Saarbrücken
E-Mail: m.martinek@mx.uni-saarland.de
Web: http://martinek.jura.uni-saarland.de
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Prof. Dr. Sebastian Omlor
Philipps-Universität Marburg
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Bankrecht sowie
Rechtsvergleichung
Institut für das Recht der Digitalisierung
Universitätsstr. 6
35032 Marburg
E-Mail: omlor@jura.uni-marburg.de
Web: http://www.irdi.institute

Saarbrücken und Marburg, im Juni 2021 Michael Martinek
Sebastian Omlor
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